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Grosser Rat

Genehmigung der Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen (Teilrevision vom 16. Juni 2005) sowie

Erlass eines Gesetzes über die Anpassung von Erlassen an die Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen 
Botschaft Nr. 17 / 2005 – 2006, S. 1409
P R O T O K O L L

der Sitzung der Kommission für Bildung und Kultur
Datum:
Mittwoch, 8. März 2006, 11.30 – 12.45 Uhr

Ort:
Grossratsgebäude, Zimmer 4, Chur

Präsenz:
Butzerin (Präsident), Bischoff, Caviezel (Thusis), Christoffel-Casty, Dermont, Krättli, Zindel
Jenal (Protokoll)


RP Lardi (Vorsteher EKUD), Laim (DS EKUD)

entschuldigt: Zanolari (Vizepräsident), Berther (Disentis), Claus, Perl
I. Eintreten

Eintreten ist unbestritten und damit beschlossen.

II.
Detailberatung

A. 
Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen vom 18. Februar 1993, teilrevidiert am 16. Juni 2005
1. Genehmigung der Teilrevision der Interkantonalen Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen (Teilrevision vom 16. Juni 2005)

Gemäss Botschaft

2. Die Regierung vollzieht diesen Beschluss

Gemäss Botschaft

3. Ziffer 1 und 2 dieses Beschlusses unterliegen dem fakultativen Referendum

Gemäss Botschaft

B.
Erlass eines Gesetzes über die Anpassung von Erlassen an die Interkantonale Vereinbarung über die Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen
Art. 1 

1. 
Gesetz über die Kindergärten im Kanton Graubünden (Kindergartengesetz) vom 17. Mai 1992 (BR 420.500)

Art. 12 Abs. 1 und 3
Gemäss Botschaft

Art. 12 Abs. 2

Antrag Kommission und Regierung
Wie folgt ändern:

Das Departement kann den Entzug und die Wiedereinräumung der Unterrichtsberechtigung den innerkantonalen schulischen Anstellungsbehörden bekannt geben und meldet diese der mit der Führung einer gesamtschweizerischen Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichtsberechtigung betrauten Stelle (…).

2.
Gesetz für die Volksschulen des Kantons Graubünden (Schulgesetz) vom 26. November 2000 (BR 421.000)

Art. 33 Abs. 1 und 3

Gemäss Botschaft

Art. 33 Abs. 2

Antrag Kommission und Regierung
Wie folgt ändern:

Das Departement kann den Entzug und die Wiedereinräumung der Unterrichtsberechtigung den innerkantonalen schulischen Anstellungsbehörden bekannt geben und meldet diese der mit der Führung einer gesamtschweizerischen Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichtsberechtigung betrauten Stelle (…).

3.
Gesetz über die Mittelschulen im Kanton Graubünden (Mittelschulgesetz) vom 7. Oktober 1962 (BR 425.000)
Art. 2bis Abs. 1 und 3
Gemäss Botschaft

Art. 2bis Abs. 2

Antrag Kommission und Regierung
Wie folgt ändern:

Das Departement kann den Entzug und die Wiedereinräumung der Unterrichtsberechtigung den innerkantonalen schulischen Anstellungsbehörden bekannt geben und meldet diese der mit der Führung einer gesamtschweizerischen Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichtsberechtigung betrauten Stelle (…).

4.
Gesetz über die Pädagogische Hochschule (PHG) vom 8. Dezember 2004 (BR 427.200)

Art. 14 Marginalie

Gemäss Botschaft

Art. 14a Abs. 1 und 3

Gemäss Botschaft

Art. 14a Abs. 2

Antrag Kommission und Regierung
Wie folgt ändern:

Das Departement kann den Entzug und die Wiedereinräumung der Unterrichtsberechtigung den innerkantonalen schulischen Anstellungsbehörden bekannt geben und meldet diese der mit der Führung einer gesamtschweizerischen Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichtsberechtigung betrauten Stelle (…).

5.
Gesetz über die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTWG) vom 
8. Dezember 2004 (BR 427.500)
Art. 12 Marginalie

Gemäss Botschaft

Art. 12a Abs. 1 und 3

Gemäss Botschaft

Art. 12a Abs. 2

Antrag Kommission und Regierung
Wie folgt ändern:

Das Departement kann den Entzug und die Wiedereinräumung der Unterrichtsberechtigung den innerkantonalen schulischen Anstellungsbehörden bekannt geben und meldet diese der mit der Führung einer gesamtschweizerischen Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichtsberechtigung betrauten Stelle (…).

6.
Gesetz über die Berufsbildung im Kanton Graubünden (Kantonales Berufsbildungsgesetz) vom 6. Juni 1982 (BR 430.000)
Art. 34bis Abs. 1 und 3

Gemäss Botschaft

Art. 34bis Abs. 2

Antrag Kommission und Regierung
Wie folgt ändern:

Das Departement kann den Entzug und die Wiedereinräumung der Unterrichtsberechtigung den innerkantonalen schulischen Anstellungsbehörden bekannt geben und meldet diese der mit der Führung einer gesamtschweizerischen Liste über Lehrpersonen ohne Unterrichtsberechtigung betrauten Stelle (…).

7.
Gesetz über das Gesundheitswesen des Kantons Graubünden (Gesundheitsgesetz) vom 2. Dezember 1984 (BR 500.000)

Art. 6a lit. f

Gemäss Botschaft

Art. 2
Gemäss Botschaft
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